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Kerosinbelastungen im Umfeld von zivilen und militärischen Flughäfen 

1. Nach den Aufzeichnungen der Flughäfen nehmen Notlandungen 
zu. In einigen Fällen sind diese Notlandungen mit einem Treibstoff-
schnellablaß verbunden. 

Wie viele Notlandungen hat es in den letzten fünf Jahren (auflisten 
auch pro Jahr) gegeben? Wie viele entfallen davon auf den zivilen 
und militärischen Bereich? 

2. Welche Mengen Kerosin wurden abgelassen? 

3. Wie viele Notlandungen wurden in diesem Zeitraum und pro Jahr 
auf den fünf größten Zivilflughäfen und wie viele auf den zehn 
größten Militärflughäfen registriert? 

4. Welche Regionen sind von den Treibstoffschnellablässen besonders 
betroffen? 

Die Bundesanstalt für Flugsicherung (BFS) hält Landungen, 
denen eine Not- oder Fehlermeldung vorausging, im Tagesbericht 
als besonderes Vorkommnis fest. Für die Tagesberichte besteht 
eine Aufbewahrungsfrist von 90 Tagen. Auflistungen für längere 
Zeiträume liegen nicht vor. Auf Flugplätzen der Bundeswehr wur-
den in den letzten Jahren ca. 100 Landungen pro Jahr registriert, 
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die zur Vermeidung der Beeinträchtigung der Sicherheit durchge-
führt wurden. Nur bei einem geringen Teil dieser Landungen muß 
zuvor Treibstoff abgelassen werden. Für diese Fälle wird bei der 
BFS seit 1986/87 eine besondere Liste für das gesamte Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland geführt und jeweils im 1/2-Jahres-
bericht der BFS bekanntgegeben. Danach ergibt sich folgendes 
Bild: 

Jahr Fälle 

insgesamt 

davon 
zivil 

davon 
militärisch 

2. Hj. 1987 22 10 12 

1988 56 16 40 

1989 55 23 32 

1990 51 25 26 

Die Gesamtmenge des abgelassenen Kerosins kann nicht ermittelt 
werden, da die Mengenangaben nicht vollständig sind. 

Das in vorgeschriebener Flughöhe (mindestens 5 000 Fuß über 
Grund) abgelassene Kerosin wird, da sich dieser Vorgang über 
einen längeren Zeitraum erstreckt, infolge der hohen Flugge-
schwindigkeit und Verwirbelung so fein im Luftraum verteilt, daß 
es in den weitaus überwiegenden Fällen bereits vor Erreichen der 
Erdoberfläche verdunstet. Aufgrund der am Boden herrschenden 
Temperatur und des sofort einsetzenden bakteriellen Stoffwech-
sels wird die Restmenge innerhalb kürzester Zeit getilgt, so daß 
ein meßtechnischen Nachweis der ohnehin geringen Flächenbe-
lastung bisher nicht geführt werden konnte. 

5. Werden in der unmittelbaren Umgebung von Flughäfen, insbeson -
dere in den Ein- und Abflugschneisen sowie den Warteschleifen die 
Kerosinbelastungen regelmäßig gemessen? 

Immissionsdaten über Kohlenwasserstoffe einschließlich Kerosin 
im Nahbereich von Verkehrsflughäfen wurden in mehreren Stu-
dien erhoben. Allerdings ließen die Meßverfahren bislang keine 
Unterscheidung nach den Einzelkomponenten zu; das heißt, alle 
Emissionen, resultierend aus Siedlungen und Industrieanlagen, 
Verkehrsanlagen (z. B. Flughafen, Bundesautobahnen, Bundes-
straßen) sowie stationären Anlagen auf dem Flughafen, wie z. B. 
Heizkraftwerke, Tanklager, Großküchen, Reinigungs-/Lackier-
stände, Triebwerksprüfstände, konnten nur als ein Gemisch der 
Gesamtkohlenwasserstoffkonzentration erfaßt werden. 

Dabei ergaben z. B. Messungen am Flughafen Düsseldorf in den 
Jahren 1982 bis 1986 mit 0,45 bis 0,84 mg/m 3  äußerst niedrige 
Werte. An einer Meßstelle im Innenstadtbereich Düsseldorf 
(Stadtwerke) wurden 1985/86 vergleichsweise 1,5 mg/m 3  (mit 
Methankorrektur 2,5 mg/m 3) gemessen (zum Vergleich: Maxi-
male Arbeitsplatzkonzentrationen (MAK) in den USA und Schwe-
den 100 bzw. 380 mg/m3). 
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Auf dem Flughafen Düsseldorf wurde 1991 eine neuartige Anlage 
zur Schadstoffmessung in Betrieb genommen, die einzelne Koh-
lenwasserstoffverbindungen analysieren kann. Hiermit wird aller 
Voraussicht nach künftig auch eine Quantifizierung nach Verur-

sachern möglich. 

6. Wie bewertet die Bundesregierung die Gefährlichkeit von Kerosin 
für Umwelt und Gesundheit? 

7. Liegen in anderen Ländern diesbezügliche Forschungsarbeiten und 
toxikologische Bewertungen vor? 

8. Wie bewertet die Bundesregierung die Gefahr neurologischer 
Beeinträchtigungen von Atemwegs- und Kreislaufbeschwerden 
und von Nieren- und Leberschäden? 

Schädigende Konzentrationen von Kerosinzerstäubungen für die 
Umwelt werden wegen der geringen Konzentration und der kur-
zen Einwirkungsdauer nicht erreicht. Denkbar ist allenfalls ein 

indirekter Effekt: Bei Abgabe organischer Verbindungen in die 
untere Troposphäre könnten besonders im Sommer photochemi-
sche Reaktionen stattfinden, die zur Bildung bodennahen Ozons 
führen. Verglichen mit dem Verunreinigungsgrad der Tropo-
sphäre über Europa sind diese örtlich begrenzten Beiträge aller-

dings vernachlässigbar. 

Inhalationstoxikologische Bewertungen liegen nur für leicht 

flüchtige Benzine und Flugbenzine vor. Diese können jedoch 
wegen der abweichenden Zusammensetzung nicht für die Beur-
teilung von Kerosin herangezogen werden. Entsprechende Unter-
suchungen für Kerosin sind nicht bekannt. 

Die Beschreibung der in Frage 8 angesprochenen Symptome 
stammt vermutlich aus Wirkungsuntersuchungen mit Benzinen. 
Die in diesem Zusammenhang als wirkungsrelevant erkannten 

C6- bis C9-Komponenten sind in Kerosin kaum vertreten. Eine 
Annahme gleicher Wirkung durch Kerosin ist deshalb nicht zu-

lässig. 

9. Wurden/werden epidemiologische Untersuchungen über die ge-
sundheitlichen Folgen erstellt? 

Ergebnisse aus epidemiologischen Untersuchungen zur inhalati-

ven Belastung durch Kerosin-Aerosole sind der Bundesregierung 
nicht bekannt. Wegen der geringen Expositionswahrscheinlich-
keit sind im Rahmen der Umweltforschung auch keine epidemio-
logischen Untersuchungen vorgesehen. 

10. Ähnlich wie Benzin besteht Kerosin vor allem aus gesättigten und 
ungesättigten Kohlenwasserstoffen; im Stoffgemisch befinden sich 
auch krebserzeugende Substanzen. 

Beabsichtigt die Bundesregierung deshalb, einen maximalen 
Arbeitsplatzkonzentrationswert (MAK-Wert) festzulegen? 

11. Wie steht die Bundesregierung zur Festlegung von Grenzwerten 
wie in Schweden (380 mg pro Kubikmeter Luft) oder in den USA 
(100 mg)? 
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Der „Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher 

Arbeitsstoffe der Deutschen Forschungsgemeinschaft" (MAK-
Kommission) war es bislang nicht möglich, einen MAK-Wert für 
„Benzin" anzugeben. Diese Feststellung trifft auch für Kerosin zu. 
Unbeschadet der grundsätzlichen wissenschaftlichen Bedenken 
der MAK-Kommission gegen eine rechnerische Bewertung ein-
zelner Komponenten dieser Treibstoffe hat der Bundesminister für 
Arbeit den Ausschuß für Gefahrstoffe (§ 44 GefStoffV) beauftragt, 

sich der Gesamtproblematik anzunehmen und eine dem prak-
tischen Arbeitsschutz dienliche Lösung zu suchen. Erst wenn die 
Aussagen des Ausschusses vorliegen, kann eine Bewertung der in 
Frage 11 angesprochenen MAK-Grenzwerte erfolgen. 

12. Welche Auswirkungen haben Kerosinverstäubungen auf Pflanzen, 
Tiere und Gewässer? 

Auf die Antwort zu den Fragen 6 bis 8 wird verwiesen. 


